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ZWet die vierte MgMleihe!
Das deutsche Heer und das deutsche Volk haben eine Zeit gewaltiger Leistungen hinter

sich. Die Waffen aus Stahl und die silbernen Kugeln haben das ihre getan , dem Wahn
der Feinde , daß Deutschland vernichtet werden könne , ein Ende zu bereiten . Auch der eng¬
lische Aushungerungsplan ist gescheitert. Im zwanzigsten Kriegsmonat sehen die Gegner
ihre Wünsche in nebelhafte Feme entrückt . Ihre letzte Hoffnung ist noch die Zeit ; sie glau¬
ben , daß die deutschen Finanzen nicht so lange standhalten werden wie die Vermögen
Englands , Frankreichs und Rußlands . Das Ergebnis der vierten deutschen Kriegsanleihe
muß und wird ihnen die richttge Antwort geben.

Jede der drei ersten Kriegsanleihen war ein Triumph des Deutschen Reiches , eine
schwere Enttäuschung der Feinde . Jetzt gilt es aufs neue, gegen die Lüge von der Er¬
schöpfung und Kriegsmüdigkeit Deutschlands mit wirksamer Waffe anzugehen . So wie
der Krieger im Felde sein Leben an die Verteidigung des Vaterlandes setzt, so muß der
Bürger zu Hause sein Erspartes dem Reich darbringen , um die Fortsetzung des Krieges bis
zum siegreichen Ende zu ermöglichen . Die vierte deutsche Kriegsanleihe , die laut Bekannt¬
machung des Reichsbank -Direktoriums soeben zur Zeichnung aufgelegt wird , muß

der grotze deutsche Frühjahrssieg
auf dem finanziellen Schlachtfelde

werden . Bleibe keiner zurück ! Auch der kleinste Betrag ist nützlich! Das Geld ist unbe¬
dingt sicher und hochverzinslich angelegt.

Amtliches.
Bekanntmachung,

betr. Bestandserhebung und Beschlagnahme
von Chemikalien und ihre Behandlung.

Dom I. März 1916.
Nachstehende Bekanntmachungwird hiermit auf

Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriumsmit dem
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften,̂ betreffend
Bestandserhebung und Lagerbuchführung auf Grund
der Bekanntmachung über Dorratserhebungen vom 2.
Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. 5 . 54) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 3. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S. 549) und vom 24- Oktober 1915
(Reichs-Gesetzbl. S. 684)*) und jede Zuwiderhandlung
gegen die Beschlagnahmeverordnuug auf Grund der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
vom 24. Juni 1915 (R.-G.-Bl. S . 357), in Verbindung
mit den Ergänzungs-Bekanntmachungen vom 9 Oktober
1915 (R.-G.-Bl. S . 645) und 25. November 1915 (R.-
G.-Bl S . 778)**) bestraft wird, soweit nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.8 1.

Inkrafttreten der Berordnug.
a) Die Verordnung tritt mit Beginn des 1. März

1916 in Kraft und ersetzt die Verordnung Ch. I. 1. 8.
15. K R. A., betreffend Bestandserhebung und Be-
schlagnahme von Ehemikalien und ihre Behandlung,
vom 1. August 1915.

b) Für die im § 3 Absatzd beschlagnahmten Ge¬
genstände treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst
mit dem Empfang oder der Einlagerung der Ware in
Kraft.

Don der Verordnung betroffene Gegenstände.
Von dieser Verordnung werden sämtliche Vorräte

k c . * Übersichtstafel ausgeführten Stoffgattungen
un» vtoff arten (einerlei, ob Vorräte einer, mehrerer
tn.r„rJ  ® er  vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grün
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3.

4.

oder sämtlicher Gattungen und Arten vorhanden sind)
betroffen, auch wenn sie nach der Verfügung Ch. 1. l.
8. 15. K R. A. frei waren.

8 3.
Bon der Verordnung betroffene Personen,

Gesellschaften usw.
Von dieser Verordnung werden betroffen:

a) alle bewerblichen Unternehmer , Firmen oder Per¬
sonen, in deren Betrieben die im 8 2 aufgeführten Ge¬
genstände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden,
soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam befinden,
oder die solche Gegenstände aus Anlaß ihres Wirt¬
schaftsbetriebes, ihres Handelsbetriebes oder sonst des
Erwerbes wegen für sich oder für andere in Gewahr¬
sam haben, oder bei denen sich solche Gegenstände
unter Zollaufsicht befinden;

5) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften
und Verbände, in deren Betrieben solche Gegenstände
erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, oder die
solche Gegenstände in Gewahrsam haben, oder bei denen
sie sich unter Zollaufsicht befinden;

c)  Personen , welche zur Wiederveräußerung oder
Verarbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegen¬
stände der im § 2 aufgeführten Art in Gewahrsam ge¬
nommen haben, auch wenn sie im übrigen kein Han¬
delsgewerbe betreiben;

d)  alle Empfänger (der unter a bis c bezeichneten
Art) solcher Gegenstände nach Empfang derselben, falls
die Gegenstände sich am Meldetag auf dem Versand
befinden und nicht bei einem der unter a bis c aufge-
führten Unternehmer, Personen usw. in Gewahrsam
oder unter Zollaufsichl gehalten werden;

e)  auch diejenigen Personen , Gesellschaften usw., deren
Vorräte durch schriftliche Einzelverfügung beschlagnahmt
sind. Die Einzelverfügungenund die Verordnungen
Ch. 1. 124/1. 15, K. R , A., Ob. I. 1./4 . 15. K.' R . A-, Ch.
1. 1./6 15. K. R. A und Oi . I. 1./8 . 15 K. R A.
werden durch diese allgemeine und erweiterte Verord¬
nung ersetzt.

Don der Verordnung betroffen sind hiernach insbe¬
sondere nachstehend aufgesührte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe: Chemische Fabriken , Spreng-
stofffabriken und alle Betriebe, die Chemikalien Her¬
stellen oder verarbeiten;

Handelsbetriebe: Kaufleute, Lagerhalter, Spedi¬
teure, Komijsionäre usw. ;

wirtschaftlicheBetriebe: Landwirte usw.
Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörde

neben der Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweig-
fabriken, Filialen, Zweigbüros Nebengüler u. dergl.),
so ist die Hauptstelle zur Meldung und zur Durchführung
der Beschlagnahmebestimmungen auch für diese Zweig¬
stellen verpflichtet. Die außerhalb des genannten Be-
zirks (in welchem sich die Hauptstelle befindet) ansässigen
Zweigstellen gelten als selbstständige Betriebe ; die in
dem genannten Bezirk belegenen Hauptstellen dürfen
jedoch die Meldungen der außerhalb liegenden Zweig¬
stellen für diese miterstatten.

8 4.
Beschlagnahme.

Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände

(§ 2) sind beschlagnahmt. Ihre Verwendung darf nur
in folgender Weise erfolgen:

a) Verkauf und Lieferung (Versand ) beschlag¬
nahmter Bestände ist ohne Erlaubnisschein gestattet mit
Ausnahme der in Spalte A der Uebersichtstafel angege¬
benen Fälle ; in diesen Fällen ist der Erlaubnisschein
vom Verkäufer bzw. Lieferer zu beantragen.

b) Verarbeitung und Gebrauch beschlagnahmter Stoffe
(einerlei, ob sie zur Herstellung von anderen beschlag¬
nahmten oder nicht beschlagnahmten Stoffen dienen) ist
mit Ausnahme der in der Uebersichtstafel unter B, C
und D aufgeführten Fälle nur auf Grund von Erlaub¬
nisscheinen gestattet; Form und Inhalt der Erlaubnis¬
scheine bestimmt die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kö-
niglich Preußischen Kriegsminsteriums. Ist auf Grund
des Erlaubnisscheines ein beschlagnahmtes Erzeugnis
entstanden, so kann dieses mit Ausnahme der unter
Spalte B, C und D der Uebersichtstafel aufgeführten
Fälle nur auf Grund eines weiteren Erlaubnisscheines
verarbeitet oder verbraucht werden, es sei denn, daß
der Erlaubnisschein einen weitergehenden Verbrauch
vorsieht.

Der Verarbeiter oder Verbraucher ist verpflichtet,
bei unmittelbaren Aufträgen der deutschen Heeres- oder
Marinebehörden für die unter Spalte B der Ueber- .
sichtstafel genannten Erzeugnisse einen schriftlichen Aus¬
weis als Beleg bei seinen Akten auszubewahren.
Auch diese Erklärungen sind als Belege gemäß § 6
aufzubewahren. Die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich-Preußischen Kriegsministeriumskann jederzeit
jeden Verkauf, jede Lieferung, jeden Versand (Lager-
Wechsel) sowie Verarbeitung bezw. Verbrauch, soweit
nach dieser Verordnung ein Erlaubnisschein nicht erfor¬
derlich ist, verbieten.

c) Die nach § 4a und b erforderlichen Anträge
auf Ausfertigung von Erlaubnisscheinen sind bei der
Kriegschemikalien-Aktiengesellschaft, Berlin W 9, Kö-
thener Str . 1 - 4 bezw. bei deren Vertrauensmänner
für Verteilung freigegebener Chemikalien pünktlich und
in der Regel auf den von der Kriegschemikalien-Aktien-
gesellschaft herausgegebenen Vordrucken einzureichen.
Die Erlaubnisscheine werden in der Regel für eine
Gültigkeitsdauer von zwei Monaten ausgestellt. Die
Anträge müssen bis zum 8. des der Erlaubnisperiode
vorangehenden Monats der Kriegschemikalien- Aktien¬
gesellschaft bezw. den zuständigen Vertrauensmännern
vor liegen.

Die Annahme von Anträgen, die nicht ordnungs-
mäßig frankiert sind, wird verweigert.

d) Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen
Mengen verfällt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages,
auf den der Erlaubnisschein lautet, erneut der Beschlag-
nähme.

8 5
Meldepflicht.

Die von dieser Verordnung betroffenen Vorräte
(8 2) sind spätestens bis zum 10. jedes Monats an
die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums zu melden, soweit sie nicht nach
Spalte F der Uebersichtstafel von der Meldepflicht be-
freit sind.
Die Meldungen sind jedoch nicht bei der Kriegs-Roh-
stoff-Abteilung, sondern bei der Kriegschemikalien-Aktien-
gefellschaft, Berlin W 9, Köthener Str . 1 4, einzureichen.
Außerdem sind von den Firmen, denen besondere Frage¬
bogen der Kriegs-Rohstoff-Abteilung von der Kriegs-
chemikalien- Aktiengesellschaft zugehen, die gestellten
Fragen in der angegebenen Frist zu beantworten.

Die Annahme von Meldungen, die nicht ordnungs-
mäßig frankiert sind, wird verweigert.

Soweit die Kriegschemikalien-Äktiengesellschaftnicht
unaufgefordert Meldescheine zustellt, sind sie bei ihr ein-
zufordern. Anfragen, die das Meldewesen betreffen,
sind ausschließlich an die Kriegschemikalien-Aktienqesell-
schaft zu richten.

Eine Abschrift der Meldung ist von der meldenden
Stelle zurückzubehalten, im Falle der Meldung durch
die Hauptstelle(vergl. § 3) sowohl von der Haupt-
wie der Zweigstelle.

Bei Verminderungder Vorräte unter die in Spalte
b der Uebersichtstafel angegebenen Mengen ist ein¬
malige Anzeige am nächstfolgendenMeldetermin ein¬
zureichen. Eine weitere Meldung ist dann so lange
nicht erforderlich, als die Bestände nach Spalte F der
Übersichtstafel von der Meldepflicht befreit sind. Die
nicht der Meldepflicht unterliegenden Mengen bleiben
gemäß Uebersichtstafel beschlagnahmt.„ §6

Lagerbuch und Belege.
Jeder von dieser Verordnung Betroffene (auch so-

weit er nach Spalte F der Uebersichtstafel von der



Meldepflicht befreit ist) hat ein Lagerbuch einzurichten,
aus dem jede Aenderung der Vorratsmenge und ihre
Verwendung ersichtlich sein muh. Verbunden mit der
Lagerbuchführung ist eine Aktenhaltung einzurichten, in
der die nach§§ 4 und 5 erforderlichen Belege und
Abschriften der Meldungen leicht auffindbar aufzube-
wahren sind.

Zur Feststellung, ob die Angaben richtig gemacht
sind, werden Beauftragte der Polizei- nnd Militärbe¬
hörden die Dorratsräume untersuchen und die Bücher
und Belege des zur Auskunft Verpflichteten prüfen,-
sie sind befugt, zur Ermittelung richtiger Angaben Vor¬
ratsräume, in denen Gegenstände zu vermuten sind
über welche die Auskunft verlangt wird, zu untersuchen
und die Bücher der zur Auskunft Verpflichteten ein¬
zusehen.

_ Frankfurta. M., den l . März 1916.
Stellv. Generalkommando. 18. Armeekorps.

Anmerkung: Die Uebersichtstafel kann bei den Aus-
Hangestellen eingesehen werden.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Große» Hauptquartier, 2. März (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz: ^

Die Lage hat im wesentlichen keine Änderung er¬fahren.
Im Ysergebiet war der Feind mit Artellerie be-

sonders tätig.
Auf dem östlichen Maasufer opferten die Franzo¬

sen an der Feste Donaumont abermals ihre Leute einem
nutzlosen Gegenangriffsoersuch.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
«r öem  nördlichen Teile der Front erreichten die
Artllleriekämpfe teilweise größere Lebhaftigkeit. Klei¬
nere Unternehmungen unserer Vorposten gegen feinöl-che
Sicherungsabteilungen hatten Erfolg.

Nordwestlich von Mitau unterlag im Luftkampf
ein russisches Flugzeug und fiel mit seinen Insassen in
unsere Hand. Unsere Flieger griffen mit Erfolg die
Bahnanlagen von Molodeczno an.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Die franzöfifchen Gesamtverluste beiVerdun.
Amsterdam. 2. März. Aus London wird gemeldet

daß nach dort eingetroffenen zuverlässigen Privatmeldum
gen aus Paris die französischen Verluste bei Verdun
bis zum 28. Februar auf 63000 Mann geschätzt werden.

Die Beute von Durazzo.
Wien, 28. Febr. Unsre Truppen haben in Durazzo

bis jetzt an Beute eingebracht: 23 Geschütze, darunter
sechs Küstengeschütze, 10 000 Gewehre, viel Artillerie¬
munition, 17 Segel- und Dampfschiffe. Allen Anzeichen
zufolge ging die Flucht der Italiener aus ihre Kriegs
schiffe in größter Unordnung und Hast vor sich.

Scharfe Protestnote an Portugall.
Berlin, 28. Febr. Wie man hier von zuständiger

Seite erfährt, hat die deutsche Regirung in Angelegen
heit der von Portugall beschlagnahmten deutschen Han-
delsschiffe eine scharfe Protestnote an die Adresse der
portugiesischen Regierung gehen lassen und die sofortige
Rückgängigmachung aller von Portugall getroffenen
Maßnahmen verlangt.

Unter portugiesische Flagge gestellt.
London, 29. Febr. Lloyds Agentur meldet aus

Fayal auf den Azoren: Die deutschen Dampfer„Sar-
dinia" und Schaumburg", sowie die deutsche Bark
„Max" welche dort liegen, sind unter p̂ortugiesische
Flagge gestellt worden.
Abberufung des englischen Militärattaches

in Athen.
Bern, 2. März, Die schweizerische Telegraphen

Informatton meldet aus Athen: Der englische Mili-
tärattachee, Oberst Cuningham, wurde plötzlich abgerufen
wie es heißt, auf Wunsch des Pariser Kabinetts, da
Cuningham ein scharfer Kritiker Sarrails und der fran
zösischen Politik in Griechenland war.

Türkische Schulen in Mazedonien.
Ludaptst, 1. März. Als Beweis für das zwischen

Bulgarien und der Türkei herrschende herzliche Ver¬
hältnis teilt die Sofioter Zeitung „Utro" mit, daß die
bulgarische Regierung beschlossen habe, in allen Ge-
meinden Mazedoniens, wo die türkische Bevölkerung
dies wünscht, auf Kosten des bulgarischen Staates tür
kische Schuten einzurichten.

Englands Schiffsverluste.
London, 1. März. Oer Verein der Schiffsversicherer

in Liverpool stellt fest, daß die Verluste an britischen
Schiffen im Januar 2,4 Millionen Pfund Sterling be-
trugen, wovon 1,6 Millionen auf Rechnung des Kriegeskommen.
Vernichtung eines franz. Transportschiffes
im Mittelmeer . 1100 Mann ertrunken.

Köln. 1. März. Die,, Kölnische Volkszeitung mel
det aus Amsterdam: Wie aus Paris amtlich gemeldet
wird, ist der französische Hilfskreuzer„Provence", der
mit einem Truppentransport nach Saloniki unterwegs
war, am 28. Februar im Mittelländischen Meere ge
funken. Von den 1800 Mann wurden 696 gerettet.

von der Vergütung, die sie als Entgelt für ihre Dienste
bei der Unterbringung der Anleihen erhalten, einen Teil
an ihre Zeichner weitergeben dürfen, hat bei der letzten
Kriegsanleihe zu Meinungsverschiedenheiten geführt und
Verstimmungen hervorgerufen. Es galt bisher allgemein
als zulässig, daß nicht nur an Weitervermittler, sondern
auch an große Vermögensverwaltungen ein Teil der
Vergütung weitergegeben werden dürfe. War dies bei ge-
wöhnlichen Friedensanleihen unbedenklich, so ist anläß¬
lich der Kriegsanleihen von verschiedenen Seiten darauf
hingewiesen worden, daß bei einer derartigen allgemei-
nen Volksanleihe eine verschiedenartige Behandlung der
Zeichner zu vermeiden sei und es sich nicht rechtfertigen
lasse, den großen Zeichnern günstigere Bedingungen als
den kleinen zu gewähren. Die zuständigen Behörden
haben die Berechtigung dieser Gründe anerkennen müssen
und beschlossen, bei der bevorsthenden vierten Kriegs¬
anleihe den Vermittelungsstellen jede Weitergabe der
Vergütung außer an berufsmäßige Vermittler von Effek¬
tengeschäften strengstens zu untersagen. Es wird also
kein Zeichner, auch nicht der größte, die vierte Kriegs¬
anleihe unter dem amtlich festgsetzten und öffentlich be¬
kanntgemachten Kurse erhalten, eine Anordnung die
ohne jeden Zweifel bei allen billig denkenden Zeichnern
Verständnis und Zustimmung finden wird.

- Die Güterabfertigung Höhn (Westerwald) ist
uuter Nr. 45 an das öffentliche Fernsprechnetz(Post¬
amt Marienberg) angeschlossen worden.

Bellingen, 1. März. Der Ersatzreservist Wilhelm
Benner, Sohn des Christian Benner 2., erhielt auf
dem westlichen Kriegsschauplatz für besondere Tapferkeit
vor dem Feinde das eiserne Kreuz2. Klasse

Wiesbaden, 28. Febr. Die Stadt hat einen größeren
Posten ungarnische Eier bezogen, die sie für 15 Pfg.
pro Stück abgibt, aber nur gegen Karte.

Darmstadt, 28. Febr. Am Samstag kamen in dem
Gefangenenlager etwa 7 - 8000 gefangene Franzosen
aus den Kämpfen um Verdun an. Die Leute waren
über und über beschmutzt und waren ersichtlich froh
m sicheren Händen zu sein. Viele gaben ihrer Krieas-
müdigkeit sehr lebhaften Ausdruck.

Köln, 1. März. Kardinal von Hartmann hat heute
Morgen dem Bischof von Trier Dr. Korum in der
erzbischöflichen Hauskapelle unter den vorgeschriebenen
Zermonien das diesem vom Papste aus Anlaß seines
50jährigen Priesterjubiläums verliehene Pallium auf¬
erlegt. '

Innsbruck, 1. Marz. Die Lawinengefahr dauert
an. In Südosttirol wurden6 Personen durch Lawinen
getötet, mehrere werden noch vermißt. In Südwest-
tirol sind 14 Personen Lawinen zum Opfer gefallen.
Auch zahlreiche Haustiere wurden verschüttet
Diel Materialschaden wurde angerichtet. Mehrere Per¬
sonen sind schwer verletzt.

Rückzahlung findet am 1. Juli 1932 statt. Wichtig ist
besonderes Entgegenkommen für die vorzeitig äusn.r»
Stucke besteht. Die Schatzanweisungen, die vor dem 2.
1932 ausgelost werden, können in eine viereinhalbproz^cr,v ,f u>eroen, können in eine mereinhalbpro,».?
Schuldverschreibungumgetauscht werden, die unkündbar M
zum Endtermin der Verlosungszeit, den 1. Juli 1932. Stak?
Barzahlung kann ein solcher Umtausch aewäklt morho»Barzahlung kann ein solcher Umtausch gewählt werden
»roßen Vorteil bietet, daß der Besitzer des Papiers möa »2
lange im Genuß einer viereinhalbprozentigen Verriß
bleibt, wahrend es nicht sicher ist, ob nicht in der Zeit biz^

allgemeine Zinsfuß wieder auf 4 Prozen?

Die vierte Kriegsanleihe.
Seit Kr.egsbeginn wendet sich die Reichsfinanzverwaltunq

m regelmäßigen Zeitabschnittenan das gesamte Volk, an die Groß.
Kapitalisten und kleinen Sparer , an die Großindustrie und die
Handwerker, an alle Erwerbs , und Berufskreise, um sich immer
neue Mittel zur Wehrhaftmachung des Vaterlandes und zur
Fortführung des Krieges bis zum siegreichen Ende zu holen
Das ist eine Bekundung der allgem. Wehrhaftigkeit, deren Inaw
spruchnahme ebenso selbstverständlich ist wie ihre Befolgung
Darüber herrscht im Deutschen Reich kein Zweifel. Niemand
der mit offenen Blicken die weltgeschichtlichen Ereignisse an sich
vorüberziehen steht, ist in Unkenntnis über die Bedeutung des
Geldes bei diesen Geschehniffen. Er weiß, daß der Krieg nicht
nur Geld kostet, sondern auch immer teurer wird. Heute muß
Deutschland täglich fast das Doppelte aufwenden, die es in den
Anfängen des gewaltigen Ringens um seine Existenz ausgegeben
hat. Und daß die Aufbringung dieses notwendigen Aufwands
Nicht versage, ist eme der wesentlichen Vorbedingungen des
Sieges . Die Feinde verkünden den Zusammenbruch der deut¬
schen Finanzen. Wir aber werden ihnen beweisen, daß die Stützen
ungebrochen sind und daß die Kraft des Volkes unerschöpfbar ist
Iin Zeichen unbedingter Gewißheit des
militärischen Sieges der Zentrnlmächte

erscheint die vierte deutsche
Ariegsanleihe.

Von Nah unö Fern.
Kriegsanleihe und Bonifikationen . Die

Frage, ob die Vermittelungsstellen der Kriegsanleihen

„ „ Das ist die beste Vorbedingung des Erfolges. Und die Aus-
stattung der neuen Schuldverschreibungenist wieder ein Beweis
dafür, daß das Deutsche Reich für das , was es fordert, die ent-
sprechende Gegenleistung zu bieten gewillt ist. Die vierte Kriegs,
anleche stellt der deutschen Finanztechnik insofern ein glänzendes
Zeugnis aus , als sie die erste Abweichung von dem fünf-
prozeutigen Kriegszinsfust bringt. Es erschien zweckmäßiq
den Versuch mit der Einführung eines neuen Anleihetyps zu
machen; und so entschloß sich die Reichsfinanzverwaltung, neben
der funfprozentigen Reichsanleihe wieder Reichsschatz,
anweisungen zur Wahl zu stellen, diesmal aber viereinhalb¬
prozentige. Damit ist, was die Verzinsung betrifft, ein- neue
Art von Schuldverschreibungenin die Reihe der deutschen Reichs,
und Staatsanleihen eingeführt, während die Art selbst bekannt
und beliebt ist. Die beiden ersten Kriegsanleihen hatten gleich,
falls Schatzanweisungen gebracht. Das erste Mal im festen Be.
trag von I Milliarde , auf die 1340 Millionen gezeichnet wurden -

Mal , unbegrenzt, mit einem Zeichnungsergebnis von
775 Millionen. Bei der dritten Anleihe wurde das Doppelan-
gebot unterbrochen, um jetzt wieder ausgenommen zu werden
Die Rerchsschatzanweisung ist ein allgemein beliebtes Papier das
immer wieder seine Abnehmer findet. Und der Ausgabekurs von
95 Prozent bietet bei der Rückzahlung zu 100 Prozent einen
stcheren Kursgewinn von 5 Prozsnt. Das ist ein Reiz, der
nicht unterschätzt werden wird. Die reine Derzinsunq des 4 -/.
proz-nt,gen Papiers beträgt 4,74 Prozent . Dazu ist aber der
Verlosungsgewinn zu rechnen, der zum erstenmal am 1. Juli 1923
fällig wird. An diesem Tage beginnt die jährliche Rückzahlung
der Schatzanweisungen zum Nennwert, nachdem die Auslosung
seweilig ein halbes Jahr vorher stattgefunden hat. Die Stücke
die zum ersten Rückzahlungstermin an die Reihe kommen, bringen
also, nach rund 7 Jahren , einen Kursgewinn von 5 Prozent.
Aufs Jahr berechnet: 0,71 Prozent , um die sich die jährliche
Verzinsung von 4,74 auf 5,45 Prozent erhöht. Bei der Rück.
Zahlung nach 8 Jahren (1. Juli 1924) sind es 5.36 Prozent, nach
9 fahren <I. Juli l925) 5,29, nach 10 Jahren fl . Juli 1926)
5,24 und elbst nach 16 Jahren (1. Juli 1932), im letzten Jahre
der Auslosung, noch 5.05 Proz -nt. Die 4 -/, prozentigen Reichs-
schahanweisungen gehen also während der ganzen Dauer ihrer
Giltigkeit mit ihrem Zinsertrag nicht unter 5 Prozent. Die letzte

1. Juli 1932 der
rückgegangen ist

Die fünfprozentige Reichsanleihe wir,
diesmal zu 98,30 Prozent angebote/

Die Ermäßigung des Preises um ein halbes Prozent q.J
über dem Ausgabekurs der dritten Anleihe ist geschehen um k
Zeichnern einen Ausgleich für di- um -in halbes Jahr
?Ä ""Zbdauer der neuen Reichsanleihe zu bieten. Während^
dritte Anleihe noch auf 9 Jahre unkündbar war , ist bei 1
merten Ausgabe das Ziel des 1. Oktobers 1924 nur noch M
üafce  entfernt. So wird den Zeichnern für den verhältnisniL
geringen Zeitverlust ein ansehnlicher Vorteil in der V-rI
gung des Erwerbspr -ls-s geboten. Dabei sei wieder darauf ^
gewiesen, daß der Termin des 1. Oktober 1924 nur die Nnk.z.5
barMt der Schuldverschreibungendurch das Reich festig
Das Reich muß also bis dahin die fünf Prozent Zinsen zaI
und muß, wenn es sie von dem genannten Tage an nickt.we§
gewahren will, die Anleihe - und zwar zum Renuwert - U
ruckzahlen Natürlich bleibt es ihm aber unbenommen, sieJ
de» alten Bedingungen über den I . Oktober 1924 hinaus f!
bestehen zu lassen. Auch ist von neuem darauf zu achten
d,e Unkundbarkeit der Anleihe, die einzig und allein einenV.

tur den Zeichner darstellt, mit der Verwertbarkeit»
Stucke nichts zu tun hat. Sie können jederzeit, wie jedes and,
Wertpapier, durch Verkauf oder Verpfändung zu Geld qema
werden. Die neue funfprozentige Reichsanleihe bietet bei d
Preis von 98,50 und dem Tilgungsgewinn von 1,50 Pro,,
eme Verz »n,ung von 5,07 plus 0,17 gleich5.24 Prozent ö
fol̂ er ffirirag oon einem Anlagepapier ersten Ranges , de«
Sicherheit durch die Macht und das Vermögen des DeutslM
Reiches garantiert wird, fetzt bei dem Käufer keinerlei Ä
vormrs Nach 19 Kriegsmonaten ist das Reich imstande, SchM
Verschreibungen anzub.eten, die ebenso würdige Zeugnisse
Kredits wie vorteilhafte Kagitalsanlagen sind. Von einer %
grenznng der Anleihebeträge wurde, nach den guten Erfolg
der drei ersten Anleihen, sowohl für die Reichsanleihe j l
b,e Schatzanwe,fangen wiederum abgesehen. Immerhin könnd
bei  sehr großem Zeichnungsergebnis, die ReichsfinsnzverwaltW
sich moglicherweisr genötigt sehen, den Betrag der Schatzamt
sungen zu begrenzen. Allen denen, die mit ihrer gauzen Ä
nung an der Anleihe beteiligt werden wollen, sei daher emvfM
len sich be, der Zeichnung auf Reichsschatzanweisungen, wie !
auf dem grünen Zeichnungsscheinvorgesehen ist, damit einva"
geTcüt"ufirb er1  arCn' b“B eventuell auch Reichsanleihe z»

Die Bedingungen für den Zeichner!
sind mit den bekannten Bequenrlich.

ketten ausgestattet.
Die Dauer der Zeichnungen erstreckt sich wieder über emo

Z-,träum von beinahe drei Wochen, und die Zahl derZTll 2 !*f°9?6' Ös6 si-°ll- Wünsche und Wege umA
Auoy die Post nimmt wieder Anmeldungen an allen Schalt-U
entgegen, doch ist darauf zu achten, daß bei der Post Vollzab
UNS b?- 3um 18 Apr,l zu leisten ist. und daß nur Re"chN

leihe, nicht auch Schatzanweisungen, bei der Post gezeichnet werd«
^ D,- 2tück -lung der fünfprozentigtn 'R?iLnle !h7 u,der Reichsschatzanweisungen ist wiederum auf die

Sparer zug-schnitt-n, und die Einzahlungen, auch für den Klei
st-n Betrag von 100 Mark , sind so verteilt, daß die sofoM.
Bereitschaft baren Geldes nicht nötig ist. Vom 31 März a»
können die zugeteilten Beträge voll bezahlt werden ' Wer V

kann seine Einzahlungen an vier Terminen, vom l
April bis 20. Juli , leisten. Teilzahlungen werden nur in I .-
tragen für Nennwerte, die durch 100 teilbar sind anaenomm«t
Wer 100 Mark zeichnet, braucht erst am 20 3Ä « hta

I Für die Zeit zwischen dem Zahlungstage und dem Beginns«
Zinf-nlauf-s ( I . Juli 1916) werden dem Zeichner Stück,i «,«
vergütet, und zwar auf die Reichsanleihe 5. auf die Sckaka
w-lsungen 4'/, Prozent . Wer Vollzahlung am 31. März l-ütet
bekommt die Stückzinsen auf 90 Tage, bei Zahlungen am ?
April auf 72 Tage, am 24. Mai auf 36 Tage. Diese Hwiscken,
zinsen haben die Bedeutung, daß der in neuer Kriegsanleihen,
gelegte Betrag von dem Augenblick an Zinsen trägt , in dem -i

?! ' f - bowohl auf die Reichsanleihe als auf di!
Reichsschatzanweisungenwerden die am I. Mai 1916 fällig^
80 Millionen Mark 4proz . Schatzanweisungen des Reichest
Zahlung genommen und zwar so, daß dem Besitzer4 ProzenI
Zinsen vom Verrechnungstage bis zum Fälligkeitstage in Abzug
gebracht werden. Er tritt dafür schon vom V-rrechnung- tag-
statt vom 1. Mai , an in den Genuß der 5 oder 4 >,. proz D-r^
zmsung. Unter normalen Umständen bekäme er das Geld für
bie 4proz . Schatzanweisungen erst am 1. Mai . könnte also mi,
dem Geld-, das er für sie erhält, erst von diesem Tag- ab Kriegs-
anleihe bezahlen. Dieser Schwierigkeit wird er durch den Um.

^ Ärl nt^ n- Ä b,e ,m L °uf- befindlichen unverzinslicher
Schatzscheine des Reichs werden in Zahlung genommen/ H

Große Vorteile bietet die Eintragung der gezeichneten Reicks-
anleihe-Antrage ms Reichsschuldbuch . (Di- Schatzanweisungen
können nicht eingetragen werden., Die Zeichnungensind um
20 Pfennige für je 100 Mark billiger als die gewöhnllchen Stück«.
Zudem gewinnt der Besitzer eines solchen Guthabens die Befrei«
ung von zeglicher Sorge um die Verwahrung und Verwaltung
s«ines in Kriegsanleihe angelegten Vermögens und um die Ein.
Kassierung der Zinsen. Den Zeichnern von Stücken der Anleihe
und von Schatzanweisungen bietet die Reichsbank den Vorteil
kostenfreier Aufbewahrung und Verwaltung bis zum1 OK.

19l7' ■8ts  FUM gleichen Termin ist auch die Kostenfreie
Aufbewahrung und Verwaltung der Stücke der früheren Kriegs,
anleihen verlängert worden. ' a j
s in allem genommen bietet di- vierte Kriegsanleihe dem
deutschen Volke wieder so viele Vorteile, daß einem jeden auch
unter dem Gesichtspunkte seines persönlichen Interesses,̂ zur Z-ich.
nung nur zugeraten werden nann. Ts ist deshalb abermals ein
großer Erfolg mit voller Bestimmtheit zu erwarten

fc

al
jei

Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt sich am Vaterlande!

In Küche und Hausarbeit er¬
fahrenes

Mäddien 10

bei gutem Lohn zum 1. oder
15. März sucht

Im Jireklor Reichmld,
Weidenau - Sieg,

Alleestraße 3.
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^r ksA Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden 4»i », ^ _ .
W » schreib» ,-g-n de. Reich, hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt H lo U -.ch- ,ch- tza»w-„ « ng°n und 5 "|t Sch » ld° er-

„Ho JÄÄÄ £ ‘4T» 5lÄi U t Um '' nicht kündbar ; Hs dahin kann
Sj » jedes andere wertxapier jederzeit (durch Verkauf, Verpfändung ufm.) verfügen ^ ^^ Schuldverschreibungen wie über
insen zaW ryi < .Beomgungen.

1. Zeichnungsstelle ist die Reichsbank . Zeichnungen werden

von Sonnabend, den H März , an
brs Mittwoch , den 22 . März , mittaas 1 Uhr

bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto9Wm er?, üo\ Ju ■ „ >, ,
einrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittüinâ ÖÜe” ^weiganstalten der Reichsbank mit Küssen¬

der Königlichen Seehandlung (Preußischen Staatsbank) und der Vreukilckp» n*9 --- n _
in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten, sowie ^ ^ ^ &zntvat- Genossenschaftskasse in Berlin , der Königlichen Hauptbank

sämtlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände,
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschaft und
jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen.

am 31. Mä? "si5muh aber Auf diese Zeichnungen kann die Vollzahlung

sms } 23 £ £ :1ÄH ^ « ' doo. 2« und loo « tu» ml. z -u-.
Serie die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich. 9 m ^ u t 1916» öer er' te  Zmsschem ist am 2. Januar 1917 fällig. Welcher

die Zeichner, ihr Einverständnis auch mit der Zuteilung" von Reichsanlech^ u"erklären!̂ 9 *** ^ ^chsschatzanweisungen zu begrenzen; es empfiehlt sich deshalb für

Jahres, erstmals9 in/Januar̂ 1923 statt;9die Rllckzahlunĝgeschieh? anVmTuf bie% u5lofmPfolaenb 9231 Die Auslosungen sinden im Januar jedes
können statt der Barzahlung viereinhalbprozentige bis I . Iuli 1932 unkündb ^ ? ZA, .^ L S/S ®ie  Inhaber der ausgelosten Stücke
Die Reichsanleihe ist ebenfalls in Stucken zu 20000, 10000, 5000, 2000 1000" 00 200 ^ ^ ern.
terminen wie die Schatzanweisungen ausgesertigt. ' ' 500' 200 uni> 100  ^ ark mit  dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zins-
Der Zeichnungspreis beträgt:

Reichsschatzanweisungen 88 Mark,
Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden, 88,SO Mark,

" ' ™nn, Eintragung in das Reichsschuldbuch mit Sperre bis 15. April 1917. beantragt wird, 88,39 Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückztnsen(vgl. Ziffer9) —-

Kostenfrei aufbewahrt und verwalt!t.^ Ecke Sperr/wird durch tteseÄdllleM, ? 2 ^ ^ banL für Wertpapiere in Berlin bis zum 1. Oktober 1917 vollständig
Fnft - zurucknehmen. Die von deni Kontor für Wertpapiere ausgefertigten u fern Sepot jederzeit- auch vor Ablauf dieser

6. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten, Bankgeschäfte/ öffentlichen Svackassen / !L1 ?■* Oarlehnskassen wie bte Wertpapiere selbst bestehen.
Dre Zerchrmngen können aber auch ohne Verwendung von ZeichnüngsschestwnbrfefKd? * ®£ '̂ ^ "*«099̂ 0̂ unb Kreditgenossenschaften zu haben
durch bte Postanstalten ausgegeben. 0 ' 9 ,a)emen tneTlld)̂ >°lgen . Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden

Stückelung sind in dem dafürvorgesehenen Raur/au/derVordersest/d/sZÄnunaslcke ? ^ ""9 entscheidet die Zeichnungsstelle. Besondere Wünsche wegen der

VLeiungsstellen / ch iÄ ? » “ gl

®Ie 3et tie sindEpflichtet:" ^ tmge vom 31. März d. Is . an jederzeit voll bezahlen.
30 °/g des zugeteilten Betrages spätestens am 18. April d. Is.
oko/ " " ” ” » 24 . Mai d. Is .,
2g n/0 " ” ” » » 23 . Juni d. Is .,

' -»b-rm d« R-nnw-u- . Auch die g -Ichnung -n bis , u 1000

°ÄL !Ä °LkSb7 "b °* °«°<; b °chbmuch. M,sL k S “ ;» SÄLmkLLkULmTÄL

^ - - sp-..,,.. . jj. | |fc , . . . » : t ,00 . u S , * ,00 ■ ML Mg. * ,00 .» 00.
_ die Zeichner von X  100 : X  100 am 20 fiuli 2 3 '

Sie am ? Mai ' d '1”!?'"' "" 6" 3dd”,lm9 «»9™ ,Ibrt worden ist.
» - « * ^ - er . - II werden- ohne

Die im Laufe befindlichen unrrftr-rin-!s;ckl»̂ < „ . , " f 01  vluckzinsen bis 30. Apnl tn Zahlung genommen.
Da"dn ^ Tage ihrer Fälligkeit— in Zahlung genmmnen!"^ ^ ^ ~ Unter  ^ bp9 DOn5 °/o  ® iskont DOm  Zahlungstage, frühestens aber

Lahlungstage, frHchen? ab? v/m 31.3März0ab ÄÄn ' so^ uckVsilltl̂ eLahlunsen für Reichsanleihe5%, für Schatzanweisungen4«/, % Stückzinsen

** ■ssioLTjt ?“ arä : a cse - -- --- - - -s»
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5 °/o
5%

5.

i 18.

7.

8.

9.

Zeich-
ils ein,

a)  bis zum
31. März1- bei Begleichung von Reichsanleihe

5 "/u Stückzinsen für 90 Tage

b) am
18. Npril

72 Tage

h- u/o

Tatsächlich zu zahlen - . ..
der Betrag also nur

Stücke ; 97,25 % ; 97,50 “/„
Schuldbuch¬
eintragung

c) am
24. Mai

36 Tage

0,50 «/„

98, - °/o

97,05 o/0 | 97,30 % J 97,80 %

2. bei Begleichung v. Reichsschatzanw.

4, /a °/o Ltückzinsen für

Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur

ä) bis zum
31. März

90 Tage

1,12° %

93,87° %
jP ** t emiragung "

6 Ä 'LtT - - - - -- » ^ - dl' 'ich °--,ch,-b.. .» M S,„ s,. S«n. , Bt ... . . Ia9, „

e) am
18. April

72 Tage

0.90 °/.

94,10%

f) am
24. Mai

36 Tage

0,45 %

94,55 %

andern
Dost ’A 1̂ » - “ ul  Pfennig , oei oen Schar

>0 zu dm Mickm"""'" te  w -n/,i - vor' di- ,«°m 8m,m für 90 Soge (Beispiel Ia), auf alle
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’ im SetaaTlo"« 9'M“ 'ta6' n,Ctbmmi‘ °'°t 'm°°llcher Beschleunigung ÄgsW lÄuÄTXSff b. * SSSÄK

Reichsbank - Direktorium.
H a v en ste i n. v. Grimm.



Zeichnungen uns die Kriegsanleihe
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkasse(Rhein¬
straße 42) den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen,
sowie den Kommissaren der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.

Für die Ausnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung
auf die Kriegsanleihen werden 5*/, °/0 und , falls Landesbankschuld¬
verschreibungen verpfändet werden, 5 % berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen
Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir
auf Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei
unseren vorgenannten Zeichnungsstellen erfolgt. Die Freigabe
der Spareinlagen erfolgt bereits zum 31. März.

_Direktion 6er RaffooWc« Loodesdonk.

Jeder Uonfirmand erhält ein Geschenk.

M Komm»!»» md Kmsimotioli!

Kohversteigerung.
ptnstnj, Den7. Mim, morgens io"Kljr

3n unserer großen Abteilung für Herren- und Knaben- Bekleidung
bringen wir auch dieses Jahr in Kommunikanten- und Konfir-
manden-Anzügen eine reichhaltige Auswahl zu sehr billigen Preisen.

Ein - und zweireihige in allen Größen, moderne
Formen, in soliden Stoffen,, Cheviot, Kammgarn etc., schön verarbeitet,

Mk . 28.00 24.00 22.00 18.50 14.40 bis 12 5«

anfangend, werden im hiesigen Gemeindewald, Distrikt Vorderkopf
208 Raummeter buchen Brandholz

3575 Stück buchen Wellen
12 Raummeter sichten Nutzholz und
6 Festmeter sichten Derbhotzstangen

öffentlich meistbietend versteigert.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt¬

machung ersucht.
Niederhattert , den2. März 1916.

Der Bürgermeister: DÜnschmann.

Schwarze und weiße Kleiderstoffe.
Elle 2.10

(60 ein)
1.50 1.20Schwarze Kleiderstoffe

Cheviot , Diagonal etc.

Weiße Kleiderstoffe
Cheviot , Wollbatist etc.

Einfarbige Kleiderstoffe Elle von 80 Pfg.

‘• 10 85bis Pfg.

J

Elle
(60 cm)

1.75 1.50 1.20 75
bis 36

Tg!

Pfg.

an.

Stickereistoffe in größter Auswahl . : 71
am
ab
Uhr

Kotzversteigerung.
Halbfertige Roben , Mädchen -Wäsche,

Knaben -Hemden, Kragen , Krawatten , Hüte und Handschuhe.
Kommunion -Tücher, Kränzchen, Ranken und Sträußchen.

Miotag, de» 6. My, oormittogs 10
anfangend, werden im hiesigen Gemeindewald, in den Distrikten
Höchsten, Obersteinrütsch und Sauerfeld

284 Raummeter Buchen-
20 „ Eichen - und
34 „ Fichten - Scheit - und

Knüppelholz
versteigert.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um gefällige
ortsübliche Bekanntmachung ersucht.

Mündersbach, den 29. Februar 1916.
Der Bürgermeister: Kaus.

Warenstaus ßostnau stacstenbnrg.
Jeder Aommunikant erhält ein Geschenk.

VM

Kre
fest!
liku

holt

Zeichnungen auf die

4. Kriegsanleihe
Kokzversteigerung. |0

Mimtlig, dt« 6. Mich, morgens io Uhr
anfangend, werden in hiesigem Gemeindewald, Distrikt Alte¬
behang 14

300 Raummeter Buchen -Scheit - und
Knüppelholz , sowie

2825 Stück Buchen -Wellen
öffentlich versteigert. Sämtliches Holz liegt an dem Dizinalwea
Roßbach- Welkenbach.

Die Herren Bürgermeister werden um ortsübliche Bekannt¬
machung ersucht.

Roßbach, den 29. Februar 1916.
Der Bürgermeister: Schneider.

und zwar auf

4‘LIo Deutsche ReichsschWmeisiiiM» z« »50
5°j0 Deutsche Reichsunleihez« 98'|2°j 0

mit voller Verzinsung vom ersten Einzahlungstermin an nimmt
entgegen

Vereinsbank Nachenburg.
e. G. m. u. H.

betr

Sonntag , den 5. M
abends V- 9 Uhr

im Hotel Westerwälder
Um vollzähliges

bittet
0er Vorstand

des
Voraus Frauenhil

in Marien berg.

Wir suchen einen beanlagten

jungen Mann
in die Lehre gegen sofortige Vergütung.

Herschbacher Vorschußverein
in Herschbach (Westerwald).

Preiswerte

Konfirmanden-Anzüge
Herren - und Knaben -Anzüge

empfiehlt

H. Zuckmeier , Hachenburg.

*
*3f
*

it
fi 'eichblei

alte Röhren re. kaufen zu Höchstpreisen

Gebr. Schneider, Hachenburg.

Freundliche

Oberwohni
bestehend aus 2 - 3 Iiu
nebst Küche, Mansarde ur
behör zum 1. April oder
zu vermieten. Näheres Cent
bacherstraße Nr. 9.

Arbeiter uni
Arbeiterin««

für dauernde und lohnende!
schäftigung gesucht.

Gustuu Berger& ©
Faßfabrik, Hachenburj

irneft
niobevi
szuerst
>eii." -

Mr konörmation und Kommunion.
Durch frühzeitige Einkäufe in ersten Fabriken bin ich in der Lage, große Auswahl und billige Preise zu stellen.

Für Müdlheu:
Aleiderstosse in schwarz, farbig, kariert und

weiß, alle Preislagen.
Ferner: Unterröcüe , weiß und farbig,

Aränze , Ranken , Sträusze , Aerzen-
tücher , Handschuhe , Regenschirme,

sämtliche Wäsche rc.

Als GrsihkkK
erhält jeder Konfirmant oder Kommuni- »
Kant bei Einkauf des Anzuges oder Kleides D

einen guten *
Filzhut oder Regenschirm umsonst.
Es liegt im eigenen Interesse aller Eltern, o
die Kaufgelegenheit bei mir wahrzunehmen. »

Für Krnbe«:
Anzüge in schwarz, blauu. dunklen Stossen

in guter moderner Verarbeitung
von den billigsten bis zu den feinsten.

Ferner: hüte , Regenschirme , Aerzen-
tücher , Handschuhe , Vorhemden,
Aragen , Manschetten , Schlipse,

Sträusze , Hosenträger , sämtl. Wäsche rc.

Kauffiaus Louis Friedemann :: ßadtenßurg.
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